
München, 11.10.2007   

Mandantenrundschreiben Oktober 2007   
 
 
Sehr geehrter Internetuser, 
sehr geehrte Internetuserin, 
 
nachfolgend möchten wir Sie nun mit den steuerlichen Neuerungen der letzten Mona-
te vertraut machen. Wir hoffen, dass wir Ihnen wieder wertvolle Informationen zur 
Verfügung stellen können. 
 

Termine Oktober 2007 
Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern fällig werden: 
 
Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung durch 
  Überweisung1 Scheck2 
Lohnsteuer, Kirchensteuer, 
Solidaritätszuschlag3 

10.10.2007 15.10.2007 7.10.2007 

Kapitalertragsteuer, Solida-
ritätszuschlag 

Seit dem 1.1.2005 ist die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende 
Solidaritätszuschlag zeitgleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an 
den Anteilseigner an das zuständige Finanzamt abzuführen. 

Umsatzsteuer4 10.10.2007 15.10.2007 7.10.2007 
Sozialversicherung5 29.10.20076 entfällt entfällt 

 
1 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 

10. des dem Anmeldungszeitraum folgenden Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben 
werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag 
der Stichtag. Es muss so frühzeitig überwiesen werden, dass die Wertstellung auf dem Kon-
to des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt. Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei 
Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. 

2  Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang 
des Schecks beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächti-
gung erteilt werden. 

3 Für den abgelaufenen Monat. 
4 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei Vier-

teljahreszahlern ohne Fristverlängerung für das abgelaufene Kalendervierteljahr. 
5 Ab 2006 sind die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbeiträge einheitlich auf den 

drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats vorgezogen worden. Um Säumniszu-
schläge zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Die Krankenkassen möchten 
die Beitragsnachweise monatlich bereits eine Woche vor dem Fälligkeitstermin elektronisch 
übermittelt haben. Dies sollte mit den Krankenkassen abgestimmt werden. Wird die Lohn-
buchführung durch extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa 
10 Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbe-
sondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt. 

6 IIn Bundesländern, in denen der 31. Oktober ein Feiertag ist, muss die Meldung bis zum 
26.10.2007 übermittelt werden. 

Jahressteuergesetz 2008: Geplante Änderungen bei Versorgungs-
leistungen 
Die Bundesregierung hat den Regierungsentwurf eines Jahressteuergesetzes 2008 beschlos-
sen. Danach soll eine Vermögensübergabe gegen Versorgungsleistungen zukünftig nur noch 
bei einer Übertragung von Betrieben, Teilbetrieben oder Mitunternehmeranteilen möglich sein. 
Dabei soll nicht mehr zwischen Rente und dauernder Last unterschieden werden, so dass Ver-
sorgungsleistungen in voller Höhe als Sonderausgaben abgezogen und beim Empfänger voll 
besteuert werden. 
In allen anderen Fällen (Übertragung von Grundvermögen, Anteilen an Kapitalgesellschaften im 
Privatvermögen) soll der Abzug wiederkehrender Leistungen als Sonderausgaben nicht mehr 
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zulässig sein. Gleichzeitig entfiele dann auch die Besteuerung der Zahlungen als sonstige Ein-
künfte beim Empfänger. 
Diese Regelung soll auf alle nach dem 31.12.2007 vereinbarten Vermögensübertragungen 
angewendet werden. Auf vor dem 1.1.2008 abgeschlossene Verträge soll die Neuregelung ab 
dem Veranlagungszeitraum 2013 gelten. 

Jahressteuergesetz 2008: Missbrauch von Gestaltungsmöglichkei-
ten 
Trotz massiver Kritik seitens der steuerberatenden Berufe versucht der Gesetzgeber durch 
Neuformulierung des Paragrafen über den Missbrauch von Gestaltungsmöglichkeiten, Steuer-
gestaltungsmöglichkeiten einzudämmen. 
Bisher muss die Finanzverwaltung nachweisen, dass der Steuerbürger mit seinen Gestaltungen 
das Gesetz umgeht. Zukünftig soll die Beweislast umgekehrt werden. Jeder Steuerbürger müss-
te bei einer steuersparenden Gestaltung, die der Finanzverwaltung nicht gefällt, den Nachweis 
erbringen, dass eine andere verständige Person diese Gestaltung unter wirtschaftlichen Inte-
ressen gewählt hätte. Ist dies der Fall und liegen „beachtliche außersteuerlichen Gründe“ vor, 
könnte es gelingen, dem Missbrauchstatbestand zu entgehen. 
Der Gesetzgeber will sich damit die Möglichkeit schaffen, unzureichende Gesetzesformulierun-
gen durch die Hintertüre zu heilen. 

Jahressteuergesetz 2008: Weitere beabsichtigte Änderungen 
Das Bundeskabinett hat am 8.8.2007 weitere Änderungen beschlossen. 
Dazu gehören u. a.: 
 An Stelle der Steuerklassen III und V sollen Ehegatten, die beide Arbeitslohn beziehen und 

die zusammen veranlagt werden, ab 2009 das sog. Anteilsverfahren wählen können, um 
Steuernachzahlungen zu vermeiden. Das Verfahren ist allerdings so kompliziert, dass diese 
Option nur in seltenen Fällen gewählt werden wird. Voraussetzung ist, dass den Arbeitge-
bern der Ehegatten die Bezüge des anderen Ehegatten mitgeteilt werden. 

 Ab dem Jahr 2008 soll der Lohnsteuerjahresausgleich durch den Arbeitgeber entfallen. Dies 
soll zum Bürokratieabbau beitragen. 

 Kapitalertragsteueranmeldungen sollen ab dem 1.1.2009 elektronisch übertragen werden. 
Es bleibt abzuwarten, ob die beschlossenen Änderungen im Rahmen des Gesetzgebungsver-
fahrens durchgesetzt werden können. 

Aufwendungen für den Einbau von Wänden in ein Großraumbüro 
zur Herstellung von Einzelbüros sind steuerlich sofort abzugsfähig 
Ein Vermieter baute nach Auszug der Mieterin Leichtbauwände ein, um mehrere Einzelbüros 
herzustellen und zu vermieten. Die Umbaukosten von 30.000 DM machte er als Erhaltungsauf-
wand steuerlich geltend. Das Finanzamt wollte sie als sog. Herstellungskosten nur über 
50 Jahre verteilt mit jährlich 600 DM abschreiben. 
Der Bundesfinanzhof gab dem Vermieter Recht, weil mit der Umbaumaßnahme keine Erweite-
rung oder wesentliche Verbesserung der vermieteten Räumlichkeiten verbunden war. 

Übernahme von Kosten für eine Wohnung als Unterhaltsleistun-
gen im Rahmen des so genannten Realsplitting 
Übernimmt ein unterhaltsverpflichteter Ehemann Kosten für die Eigentumswohnung seiner 
Ehefrau, können die Aufwendungen Unterhaltsleistungen darstellen, die als Sonderausgaben 
abzugsfähig sind. Dies gilt jedenfalls dann, wenn es sich um verbrauchsunabhängige Kosten 
oder Schuldzinsen handelt und die Ehefrau gleichzeitig auf ihr zustehende Ausgleichsansprü-
che verzichtet hat. 
Die hierzu ergangene Entscheidung des Bundesfinanzhofs macht deutlich, dass der Begriff 
„Unterhaltsleistungen“ weit zu fassen ist. Die Überlassung einer Wohnung und die Übernahme 
von Kosten für diese Wohnung stellen nur eine Abkürzung des Zahlungswegs dar. Ob der Un-
terhaltsverpflichtete solche Kosten direkt übernimmt oder aber höheren Barunterhalt bezahlt 
und sich die Aufwendungen erstatten lässt, bleibt im Ergebnis gleich. 
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„Hilfen für Helfer“: Erhöhte Abzugsfähigkeit von Spenden 
Mit dem Gesetz zur weiteren Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements, das der Bundes-
tag am 6.7.2007 verabschiedet hat, wird das steuerliche Spendenrecht novelliert. Durch die 
erhöhte Abzugsmöglichkeit von Spenden soll das Ehrenamt in Deutschland gefördert werden. 
Die erforderliche Zustimmung des Bundesrats gilt als sicher, so dass das Gesetz rückwirkend 
zum 1.1.2007 in Kraft treten wird. 
 Zuwendungen (Spenden und Mitgliedsbeiträge) zur Förderung steuerbegünstigter Zwecke 

können bis zu 20 % (vorher 5 bzw. 10 %) des Gesamtbetrags der Einkünfte oder bis zu 
vier Promille (vorher zwei Promille) der Summe der gesamten Umsätze und der im Kalen-
derjahr aufgewendeten Löhne und Gehälter als Sonderausgaben abgezogen werden. 
 Mitgliedsbeiträge an Sport- und Freizeitvereine sind weiterhin vom Abzug ausgeschlos-

sen. 
 Der Betrag je Zuwendung, bis zu dem als Nachweis der Bareinzahlungsbeleg oder die 

Buchungsbestätigung eines Kreditinstituts genügt, wird von 100 € auf 200 € angehoben. 
 Der bisher gewährte Spendenrücktrag bei Großspenden wird abgeschafft. Dafür wird ein 

allgemeiner, zeitlich unbegrenzter Zuwendungsvortrag eingeführt, wenn die Zuwendungen 
die Höchstbeträge überschritten haben oder im Veranlagungszeitraum der Zuwendung nicht 
berücksichtigt werden konnten. Der Vortrag wird per Bescheid gesondert festgestellt. Zu be-
achten ist allerdings, dass ein Sonderausgabenüberhang nicht vererblich ist. 

 Zusätzlich zu vorgenannten Höchstbeträgen ist eine Spende in den Vermögensstock einer 
Stiftung bis 1 Million € (vorher 307.000 €) abziehbar. Dies gilt auch für Zustiftungen an be-
reits bestehende Einrichtungen (vorher nur anlässlich einer Neugründung). Der Stiftungs-
höchstbetrag kann verteilt auf 10 Jahre abgezogen und innerhalb dieses Zeitraums nur ein-
mal in Anspruch genommen werden. Vermögensstockspenden nach alter Rechtslage dürfen 
innerhalb des 10-Jahres-Zeitraums seit Errichtung der Stiftung auf den neuen Höchstbetrag 
von 1 Million € aufgestockt werden. 

 Die Haftung des Zuwendungsempfängers bei unrichtigen Zuwendungsbestätigungen und 
fehlverwendeten Zuwendungen wird von 40 auf 30 % des zugewendeten Betrags reduziert. 

 Auf Grund der Rückwirkung zum 1.1.2007 hat der Spender die Möglichkeit, das bis En-
de 2006 gültige Recht zu wählen. Dies kann insbesondere deshalb günstiger sein, weil bei 
Großspenden der Spendenrücktrag möglich war. 

 Die Abzugsmöglichkeiten bestehen nicht nur im Rahmen der Einkommensteuer. Bei der 
Gewerbesteuer und Körperschaftsteuer bestehen entsprechende Regelungen. Der Stif-
tungshöchstbetrag von 1 Million € steht Körperschaften allerdings nicht zur Verfügung. 

„Hilfen für Helfer“: Ehrenamtlich Tätige werden belohnt 
Mit dem Gesetz zur weiteren Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements, das der Bundes-
tag am 6.7.2007 verabschiedet hat, sollen ehrenamtlich Tätige für ihre gesellschaftlichen Leis-
tungen belohnt werden. Das Gesetz wird nach der Zustimmung des Bundesrats rückwirkend 
zum 1.1.2007 in Kraft treten. 
 Der so genannte „Übungsleiterfreibetrag“, der Einnahmen aus „Übungsleitertätigkeiten“ bis 

zur Höhe von insgesamt 1.848 € im Jahr steuerfrei stellt, wird auf 2.100 € erhöht. Bis zu die-
ser Höhe unterliegen die Einnahmen auch nicht der Sozialversicherung. 

 Hinweis: Eine rückwirkende Erhöhung des Entgelts eines Übungsleiters derart, dass dieser 
im Jahr 2007 genau 2.100 € steuerfrei erhält, ist nur steuerlich möglich. Für die Sozialversi-
cherung wirkt die Erhöhung und damit die Freistellung erst nach der Verkündung des Ge-
setzes. Erst dann könnte eine Erhöhung um monatlich 21 € erfolgen (2.100 - 1.848 = 252; 
252 : 12 = 21). 

 Neu eingeführt wird ein allgemeiner Freibetrag von 500 € im Jahr für Einnahmen aus ne-
benberuflichen Tätigkeiten im gemeinnützigen, mildtätigen oder kirchlichen Bereich. Der 
Freibetrag wird nicht gewährt, wenn bereits eine Aufwandsentschädigung aus öffentlichen 
Kassen oder der „Übungsleiterfreibetrag“ in Anspruch genommen wurde. Wenn die als Be-
triebsausgaben oder Werbungskosten abziehbaren Aufwendungen höher sind als der Frei-
betrag, sind die gesamten Aufwendungen nachzuweisen oder glaubhaft zu machen. 

„Hilfen für Helfer“: Reform des Gemeinnützigkeitsrechts 
Durch das am 6.7.2007 vom Bundestag verabschiedete Gesetz zur weiteren Stärkung des 
bürgerschaftlichen Engagements wird das Gemeinnützigkeitsrecht reformiert. Das Gesetz tritt 
rückwirkend zum 1.1.2007 in Kraft, sobald der Bundesrat nach der Sommerpause dem Gesetz 
zugestimmt hat. Dies gilt als sicher. 
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 Zukünftig muss nicht mehr zwischen gemeinnützigen und spendenbegünstigten Zwecken 
unterschieden werden. Verfolgt eine Körperschaft steuerbegünstigte Zwecke, kann sie auch 
steuerlich abziehbare Spenden entgegen nehmen. 

 Im Gegenzug wird ein Katalog eingeführt, in dem die förderungswürdigen Zwecke abschlie-
ßend aufgezählt sind. Die bisher durch Beispiele ergänzte Generalklausel entfällt. Eine Be-
tätigung, die im abschließenden Katalog nicht genannt wird, sondern nur ähnlich ist, wird 
grundsätzlich nicht mehr als gemeinnützig anerkannt werden. 

 Um die Folgen eines abschließenden Katalogs zu mildern und auf künftige Entwicklungen 
im Gemeinnützigkeitsrecht reagieren zu können, erhalten die Finanzbehörden das Recht, 
nicht in den Katalog fallende Tätigkeiten für gemeinnützig zu erklären. Voraussetzung ist, 
dass der verfolgte Zweck einer Körperschaft die Allgemeinheit auf materiellem, geistigem 
oder sittlichem Gebiet entsprechend eines Katalogzwecks selbstlos fördert. 

 Gemeinnützige Körperschaften unterliegen mit ihren wirtschaftlichen Geschäftsbetrieben der 
Steuerpflicht. Die Freigrenze, bis zu der Steuerfreiheit besteht, wird von 30.678 € auf 
35.000 € angehoben. Dies gilt auch für sportliche Veranstaltungen eines Sportvereins. 

Künstlersozialversicherung - Welche Unternehmen müssen zah-
len? 
Das Gesetz über die Sozialversicherung der selbstständigen Künstler und Publizisten (Künst-
lersozialversicherungsgesetz - KSVG) regelt die Einbeziehung der selbstständigen Künstler und 
Publizisten in den Schutz der gesetzlichen Sozialversicherung. Ein Bestandteil des Gesetzes ist 
die sog. Künstlersozialabgabe. Danach sind bestimmte Unternehmen zur Zahlung einer Künst-
lersozialabgabe verpflichtet. Vielfach herrscht Unkenntnis darüber, welche Unternehmen dies 
sind. Nach dem KSVG fallen hierunter drei Arten von Unternehmen: 
 Unternehmen, die typischerweise künstlerische oder publizistische Werke verwerten, z. B. 

Verlage, Theater, Galerien, Rundfunk und Fernsehen. 
 Unternehmen, die für sich selbst Werbung oder Öffentlichkeitsarbeit betreiben und dabei 

nicht nur gelegentlich Aufträge an selbstständige Künstler oder Publizisten erteilen und 
 Unternehmen, die solche Aufträge erteilen, um die Werke oder Leistungen der selbstständi-

gen Künstler oder Publizisten für Zwecke ihres Unternehmens zu nutzen, wenn im Zusam-
menhang mit dieser Nutzung Einnahmen erzielt werden sollen. 

Hier stellt sich häufig die Frage, wann Aufträge an selbstständige Künstler und Publizisten 
„nicht nur gelegentlich“ erteilt werden. 
Was Veranstaltungen angeht, so enthält das Gesetz die Aussage, dass eine nur gelegentliche 
Erteilung von Aufträgen vorliegt, wenn in einem Kalenderjahr nicht mehr als drei Veranstaltun-
gen durchgeführt werden. 
Bezieht sich die Auftragserteilung nicht auf Veranstaltungen, sondern auf andere Maßnahmen 
(z. B. die Erstellung einer Internetseite, den Entwurf eines Flyers oder die Gestaltung eines 
Geschäftsberichts), so reicht es bereits aus, wenn einmal jährlich eine solche Auftragserteilung 
geschieht. Nicht hingegen reicht es aus, wenn sie nur ein einziges Mal erfolgt. 
Nicht unter die Abgabepflicht fallen auch private Veranstaltungen: wird z. B. eine Musikgruppe 
für eine Silberhochzeit engagiert, handelt es sich um eine private Veranstaltung, bei der die 
künstlerische Leistung nicht „verwertet“, sondern „konsumiert“ wird. 

Künstlersozialversicherung - Berechnung der Künstlersozialabga-
be 
Die Berechnung der Künstlersozialabgabe erfolgt zunächst anhand der Meldung, die ein abga-
bepflichtiges Unternehmen spätestens bis zum 31. März eines jeden Jahres für das entspre-
chende Vorjahr abzugeben hat. In dieser Meldung teilt das Unternehmen mit, wie hoch im ver-
gangenen Kalenderjahr die Umsätze mit selbstständigen Künstlern und Publizisten gewesen 
sind. 
Auf der Basis dieser Angaben berechnet die Künstlersozialkasse die Höhe der zu entrichtenden 
monatlichen Vorauszahlungen und teilt diese dem Unternehmen mit. Grundlage für die Berech-
nung der Vorauszahlungen sind die Entgelte des Vorjahres. 
Die mitgeteilte Entgeltsumme wird gezwölftelt und mit dem im laufenden Jahr geltenden Bei-
tragssatz multipliziert. Dies ergibt die monatliche Vorauszahlung. Die Vorauszahlungsbeträge 
bleiben für die Zeit vom März des laufenden Jahres bis zum Februar des Folgejahres gleich. 
Für die Monate Januar und Februar eines jeden Jahres sind die Vorauszahlungen weiterhin in 
der Höhe des Betrages zu entrichten, der für den Dezember des Vorjahres zu zahlen war. 
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Die endgültige Festsetzung der zu zahlenden Beträge erfolgt dann auf Grund der mitgeteilten 
tatsächlichen Entgelte. Bei Unternehmen, die ihrer Meldepflicht nicht ordnungsgemäß nach-
kommen, dürfen die Entgelte geschätzt werden. 

Künstlersozialversicherung - Melde- und Aufzeichnungspflichten 
Unternehmen, die nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz zur Zahlung einer Künstlerso-
zialabgabe verpflichtet sind, haben sich selbst bei der Künstlersozialkasse zu melden. Die 
Künstlersozialkasse oder die Deutsche Rentenversicherung Bund prüft dann die grundsätzliche 
Abgabepflicht und stellt diese ggf. in einem besonderen Bescheid fest, der noch keine Angaben 
über die Höhe der Zahlungspflicht enthält. Der zur Abgabe Verpflichtete hat der Künstlersozial-
kasse sodann einmal jährlich, spätestens bis zum 31. März des Folgejahres, sämtliche an 
selbstständige Künstler oder Publizisten geleistete Entgelte zu melden. Dabei hat er einen be-
sonderen Vordruck der Künstlersozialkasse zu verwenden. 
Die betreffenden Unternehmen sind darüber hinaus verpflichtet, Aufzeichnungen über alle an 
selbstständige Künstler und Publizisten gezahlten Entgelte zu führen. Da für alle Bereiche der 
Kunst und Publizistik ein einheitlicher Abgabesatz gilt, kann insoweit heute im Gegensatz zu 
früher, wo die Bereiche Wort, bildende Kunst, Musik und darstellende Kunst getrennt erfasst 
werden mussten, ein einheitliches Verfahren angewendet werden. 
Die betreffenden Aufzeichnungen müssen verständlich und nachprüfbar sein. Jedes an einen 
Künstler oder Publizisten gezahlte Entgelt ist fortlaufend nach dem Tag der Zahlung aufzu-
zeichnen. Dabei ist der Name des Künstlers bzw. Publizisten zu vermerken. Die Aufzeichnun-
gen können in gesonderten Listen erfolgen, es ist aber auch möglich, sie im Rahmen der Buch-
führung (z. B. durch Einrichtung spezieller Konten) vorzunehmen. Die den Aufzeichnungen zu 
Grunde liegenden Unterlagen müssen jederzeit ermittelt werden können. Hierzu zählen Ab-
rechnungsunterlagen wie Rechnungen, Quittungen und Gutschriften, aber auch Vertragsunter-
lagen, aus denen z. B. die Art der künstlerischen bzw. publizistischen Leistungen und die Höhe 
des dafür vereinbarten Entgelts abzulesen ist. Auf Aufforderung der Künstlersozialkasse oder 
der Träger der Rentenversicherung müssen die abgabepflichtigen Entgelte listenmäßig zu-
sammengeführt werden können. 
Die Aufzeichnungen sind mindestens fünf Jahre nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die 
Entgelte fällig geworden sind, aufzubewahren. Die Aufbewahrungsfrist beginnt damit regelmä-
ßig am ersten Tag des Folgejahres und endet am 31. Dezember des fünften Jahres. 
Auf Verlangen sind die Aufzeichnungen der Künstlersozialkasse bzw. der Deutschen Renten-
versicherung Bund vorzulegen. 
Kommt ein künstlersozialabgabepflichtiger Unternehmer den Melde- und Aufzeichnungspflich-
ten nicht nach, so kann dies mit einem Bußgeld geahndet werden. 

 
 
Wir hoffen Ihnen einen hilfreichen Überblick gegeben zu haben. Natürlich stehen wir 
Ihnen für weitere Informationen jederzeit gerne zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

   
 Dr. Christian Gerl 
 Diplom-Kaufmann 
 Steuerberater 


